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Sehr geehrter Herr Schröder, 

vielen Dank für Ihre Anfrage. 

Entscheidungen zum Zugang zu den gemeinsamen Einrichtungen werden dezentral auf Ebene der 
gemeinsamen Einrichtungen getroffen. Die örtlichen Personalräte werden im Rahmen ihrer 
Zuständigkeiten beteiligt. Die Trägerversammlung vor Ort trifft solche Entscheidungen.  

Gegebenenfalls können Sie sich für weitere Auskünfte noch an das BMAS wenden. 

Matthias Hertle  
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